
 
 

Protokollauszug 
aus der 

15. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 04.11.2020 

 
öffentlich 
Top 9.10 Auszugserlaubnis für Careleaver 

20/SVV/1074 
ungeändert beschlossen 

 
Der Stadtverordnete Kolesnyk bringt als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses den Antrag 
ein. 
 
Da kein Redebedarf besteht, wird dieser zur Abstimmung gestellt: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Junge erwachsene Geflüchtete, die aus Jugendhilfeeinrichtungen ausziehen, im Sinne des 
SVV Beschlusses vom 3.6.2020 zur Vorlage 20/SVV/0518 in eigenen Wohnungen unterzu-
bringen. 
 
Sollten die jungen Geflüchteten auf Grund ausländerrechtlicher Bestimmungen keinen 
Rechtsanspruch auf einen Wohnungsbezug und keinen Anspruch auf einen Wohnberech-
tigungsschein haben, sollen für diese Gruppe Nutzungswohnungen von der Stadt vorge-
halten werden. Es soll eine Erlaubnis erteilt werden, einen eigenen Mietvertrag zu unter-
schreiben. Eine engmaschige sozialarbeiterische Begleitung soll gewährt werden, mindes-
tens nach den Vorgaben des LAufnG. 
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BESCHLUSS 
der 15. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 04.11.2020 

 
 Auszugserlaubnis für Careleaver 

Vorlage: 20/SVV/1074 
 

  
 
Junge erwachsene Geflüchtete, die aus Jugendhilfeeinrichtungen ausziehen, im 
Sinne des SVV Beschlusses vom 3.6.2020 zur Vorlage 20/SVV/0518 in eigenen 
Wohnungen unterzubringen. 
 
Sollten die jungen Geflüchteten auf Grund ausländerrechtlicher Bestimmungen 
keinen Rechtsanspruch auf einen Wohnungsbezug und keinen Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein haben, sollen für diese Gruppe Nutzungswohnungen von 
der Stadt vorgehalten werden. Es soll eine Erlaubnis erteilt werden, einen eigenen 
Mietvertrag zu unterschreiben. Eine engmaschige sozialarbeiterische Begleitung soll 
gewährt werden, mindestens nach den Vorgaben des LAufnG. 
 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 

 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 11. November 2020  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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